
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

G Z .: P rä� _ 21 Be 1 3 - 84/ 1 

,f1l�N-S�JH� 

Graz, am 
14.9.1984 

Ggst. : Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Betriebshilfege
setz geändert wird; 
Stellungnahme 

Tel.: 831/2428 ode 2671 

• Datum: 21.SEP.1984 : 
�� ! Verteilt.1984 -09:_2.J� __ " 

�"- . ;i? k Avt 

1. Dem Präsidium des Nationalrates, 1010 Wien I., �-J 
Dr.Karl Renner-Ring 3 (mit 25 Abdrucken); 

2. allen steirischen Mitgliedern des Natioanlrates; 

3. allen steiri�chen Mitgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

5. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der NÖ Landesregierung, 1014 Wien, Schenkenstraße 4, 

zur ge'fälligen Kenntnisnahme. 

FUr die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr .Krainer eh. 
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AMT DER 
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - Rechtsabteilung 5 

An das 
Bundesministerium fUr 
soziale Verwal tullg 

Stubenring 1 
L A-1010 W i e  n 

GZ Präs - 21 Be 13 - 84/1 

GgstEntwu.rf eines BundeStgesetzes, mit 
dem das Betriebshilft�gesetz geändert 
wird; Begutachtullgsverfahren. 

Bezug: Zl.20.75g!1-1b/19S4 

Rechtsabteilung 5 

8011 Graz, Paulustorgasse 4 

DVR 0087122 
Bearbeiter OHR Dr • Buchner 

Telefon DW (0 316)J�/ 7031/3570 
Telex 0318381gr gz a 
Parteienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 
Bitte in der Antwort das Geschäftszeichen 
dieses Schreibens anführen 

Graz, am 14. September 1984 

Zu der mit do. Note vom 9. August 1984 (ha. eillgelallgt sm 
20. August d.J.) erg8!lgenen Aufforderung, zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Betriebshilfegesetz, BGB1.Nr.359/ 

1982, geändert Wird (Novelle zum Betriebshilfegesetz-BHG), im 

Rahmen des Begutachtungsverfab.rens StellUllg zu nehmen, darf 

nacldolgend im einzelnen folgendes bemerkt werden : 

Zu § 1 Abs.3 : 

Die vorgeschlagene Formulierung bringt zwar gewisse Erleichte

rungen mit sieh, die Neumnonatefrist, die bisher zu unbilligen 

Härten gefUhrt hat, wt1rde jedoch weiter bestehen. Ein Wegf'all 

dieser hist in § 1 Abs.2 Z.1 wäre zu begrUßen. 

UngelCSst ist jedoch nach wie vor das sehr wesentliche Problem, 

wonach die Gattin eißB Vollerwerbslandwirtes vom Anspruch aus

geschlossen ist, obwohl sie hauptberuflich im Betrieb mitarbeitet, 

der Betrieb aber niält auf gemeinsame Recbnung und Gefahr gefUhrt 

wird. Zur Anspruchsvoraussetzung fUr die Vollerwerbsbäuerin sollte 

also nicht die BetriebsfUhrw2g auf gemeinsame Rechmmg und Gefahr 
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sondern ausschließlich der Nachweis der hauptberuflichen Mit

arbeit im Betrieb ausschlaggebend sein. 

Zu § 3 Abs.3 : 

Diese Regelung bringt eine Verschlechterung geganüber der bis

herigen Gesetzeslage, insbesondere durch die Best�ung, daß 

eine Tätigkeit nur dann als "ständig" gilt, wenn sie- mindestens 

4 Tage in einer Woche gedauert hat. 

Im übrigen müßte beachtet werden, daß die Bereitwilligkeit zu 

solchen Aushil:fsarbeiten, insbesondere im Rahmen der Nachbar

scha:ftshil:fe, bei der vorgesehenen FUhrung von Aufzeichnungen 

über dan täglichen Einsatz nicht in dem wUnschenswerten Maße 

gegeben sein wird. 

Weiters wäre das Wort "Betriebsfremde" aus dem bisherigen Gesetzes

text � streichen. 

Zu § 3 Abs.4 : 

Die Z.2 sollten den Gegebenheiten der Land- und Forstwirtscha:ft 

Rechnung tragend dahin geändert werdan, daß dort, wo der Ein

satz eines Betriebshel:fers wegen der Art des Betriebes nicht 

möglich bzw. nicht zulässig ist, z.B. bei der Inte�vtierhaltung 

und bei Sonderkulturen etc., die Vorassetzung des Abs.3 ent:fällt. 

Zu § 3 Abs.5 : 

Eine Anpassung des täglichen Wochengeldbetrages von 2 50 S sollte 

deShalb vorgaBhen werden, da dann ein entsprechendes Gleichge

wicht gegenüber der Valorisierung au:f der Beitragsseite her

gestell t wäre. 

Zu § 6 Abs.2: 

Die Bestimmung Dnsichtlich der BerUcksichtigung der Familien-, 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Leistungswerbers 
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erscheint bei der Frage der Vorschußgewährung kaum berechtigt, 

wUrde nur überflüssigen Verwal tungsau:fwand zur Folge haben 

und sollte daher ersatzlos gestrichen werden. 

PUr die Steiermärkische Landesregierung 

Der Landeshauptmann 
I 

, 
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